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A. Produkt des Teilhaushalts 2 Fachb. Finanz- und Bauwesen  Samtgemeinde Fintel 

 
Produkt 5470000000 ÖPNV        

 

Produktbeschreibung 

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindeebene in fremder Trägerschaft 

 

Auftragsgrundlage 
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse 

 

Ziel 
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität 

 

Verantwortlicher 

Volker Behrens 
 

Aufgabenart 
 
 

Erläuterungen 
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 B. Teilergebnishaushalt  
 

Erträge- und Aufwendungen Rechnungs-
ergebnis  

Ansatz  Ansatz mittelfristige 
Ergebnis- und 

Finanz-
planung 

mittelfristige 
Ergebnis- und 

Finanz-
planung 

mittelfristige 
Ergebnis- und 

Finanz-
planung 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

-Euro- 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ordentliche Erträge        

1. Steuern und Abgaben  0,00 0 0 0 0 0 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0,00 0 0 0 0 0 

3. Auflösungserträge aus Sonderposten  0,00 0 0 0 0 0 

4. sonstige Transfererträge  0,00 0 0 0 0 0 

5. öffentlich-rechtliche Entgelte  0,00 0 0 0 0 0 

6. privatrechtliche Entgelte  0,00 0 0 0 0 0 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0,00 0 0 0 0 0 

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  0,00 0 0 0 0 0 

9. aktivierte Eigenleistungen  0,00 0 0 0 0 0 

10. Bestandsveränderungen  0,00 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Erträge  0,00 0 0 0 0 0 

12. = Summe ordentliche Erträge  0,00 0 0 0 0 0 

 Ordentliche Aufwendungen        

13. Aufwendungen für aktives Personal  0,00 0 0 0 0 0 

14. Aufwendungen für Versorgung  0,00 0 0 0 0 0 

15. Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen  

0,00 0 0 0 0 0 

16. Abschreibungen *  0,00 400 400 400 400 400 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 

18. Transferaufwendungen *  4.288,64 15.500 80.500 81.500 82.500 83.500 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen *  60,00 100 10.100 100 100 100 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen  4.348,64 16.000 91.000 82.000 83.000 84.000 

21. = ordentliches Ergebnis 

Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra

g(-)  

-4.348,64 -16.000 -91.000 -82.000 -83.000 -84.000 

22. außerordentliche Erträge  0,00 0 0 0 0 0 

23. außerordentliche Aufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 

24. = außerordentliches Ergebnis  0,00 0 0 0 0 0 
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Erträge- und Aufwendungen Rechnungs-
ergebnis  

Ansatz  Ansatz mittelfristige 
Ergebnis- und 

Finanz-
planung 

mittelfristige 
Ergebnis- und 

Finanz-
planung 

mittelfristige 
Ergebnis- und 

Finanz-
planung 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

-Euro- 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Jahresergebnis Überschuß 

(+)/Fehlbetrag(-)  

-4.348,64 -16.000 -91.000 -82.000 -83.000 -84.000 

26. Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen  

0,00 0 0 0 0 0 

27. Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen  

0,00 0 0 0 0 0 

28. = Saldo aus internen 
Leistungsbeziehungen  

0,00 0 0 0 0 0 

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung 

der internen Leistungsbeziehungen  

-4.348,64 -16.000 -91.000 -82.000 -83.000 -84.000 
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Erläuterungen zu 16. Abschreibungen 
 
547000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen 
Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Bürgerbus". Für den Bürgerbus ist eine Nutzungsdauer von 5 Jahren 
berücksichtigt. Die Landesnahverkehrsgesellschaft berücksichtigt Ersatzbeschaffungen frühestens nach 5 Jahren bzw. nach 
einer Kilometerleistung von 250.000 km. 
  
Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen 
 
547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV 
a) Beteiligung am ROW-Tarif. Der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel wurde für 2018 mit 619,53 € abgerechnet.  
 
b) Beteiligung an der Ausweitung des HVV-Tarifes im Schienenpersonenverkehr. Die Einführung ist zum Fahrplanwechsel im 
Dezember 2019 geplant. Der  Anteil der Samtgemeinde Fintel für den Bahnhof Lauenbrück ist von der Verkehrsgesellschaft 
Nord-Ost-Niedersachsen GmbH auf der Basis der zu verteilenden Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste mit 70.618 € 
errechnet worden (Stand 3.7.2018). Künftig ist mit Kostensteigerungen zu rechnen. 
  
547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche 
Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises)  verbleibenden 
Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2020 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt. 
  
Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 € 
  
547000 443100 Geschäftsaufwendungen 
Aufwendungen für  Beratungsleistungen rund um die Mobilität/ÖPNV = 10.000 €. 
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D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 

Übersicht 

Investitionsmaßnahmen 

Ergebnis 

2018 

€ 

Ansatz 
2019 
€ 

Ansatz 
2020 
€ 

VE 
2020 
€ 

Planung 
2021 
€ 

Planung 
2022 
€ 

Planung 
2023 
€ 

Bisher 
bereit 

gestellt 
2020 
€ 

Gesamt 
Inv. 
2020 
€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

547000001 Zuschuss 

Ersatzbeschaffung Bürgerbus *  

         

547000.781800 Zuschuss 
Ersatzbeschaffung Bürgerbus 

0,00 2.000 2.000 0 0 0 0 0,00 0,00 

= Saldo 0,00 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0,00 0,00 

547000002 Zuweisung für 

barrierefreie Bushaltestellen *  

         

547000.681200 Zuweisung des 
Landkreises für Bushaltestellen 

0,00 18.100 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

547000.781200 Weiterleitung Zuweis. 
an Mitgliedsgemeinden 

0,00 18.100 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

= Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

547000003 ÖPNV-Maßnahmen *           

547000.787200 Planungskosten ÖPNV-
Maßnahmen 

0,00 0 50.000 0 0 0 0 0,00 0,00 

= Saldo 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0,00 0,00 
          

 
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus * 
Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit Fahrscheindrucker des Bürgerbusvereinesl werden voraussichtlich 
nicht die gesamten Kosten von der Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. vom Landkreis Rotenburg (Wümme) 
übernommen. Den Restbetrag in Höhe von rd. 2.000 € trägt die Samtgemeinde.  
 
547000002 Zuweisung für barrierefreie Bushaltestellen * 
Der Landkreis leistet 2019 Zuwendungen in Höhe von max. 18.189 € an die Samtgemeinde für den Bau von 
barrierefreien Bushaltestellen. Die Samtgemeinde leitet die Mittel an die Mitgliedsgemeinden für den Ausbau von 
Bushaltestellen weiter. Eine Entscheidung des Landkreises steht noch aus.  
 
547000003 ÖPNV-Maßnahmen * 
Planung des Ausbaus des ÖPNV durch den Ausbau der B+R Anlage, der Elektromobilität und ggf. der P+R Anlage 
am Bahnhof Lauenbrück.  
 

 




